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Prot.Nr. | prot.n. 16.4/AM/DF/32.01.05/166074/03.07.07 An die Direktorinnen und Direktoren 

Bozen | Bolzano 26.06.2007 der Grundschulsprengel, Schulsprengel, 

Sachbearbeiter/in | incaricato/a Fleischmann Doris der Mittel- und Oberschulen 

Telefon | telefono 0471 417593  

E-Mail | e-mail Doris.Fleischmann@schule.suedtirol.it  

  

  

 An die 

 Schulgewerkschaften 

  

  

Mitteilung des Schulamtsleiters  

Sonderurlaub gemäß Art. 42, Absatz 5 des Legislativdekretes Nr. 151 vom 

26.03.2001 
 

Sehr geehrte Frau Direktorin! 

Sehr geehrter Herr Direktor! 

Werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten! 

Mit Mitteilung des Schulamtsleiters vom 15.10.2004 haben wir Ihnen die Regelung zur Gewährung 

des Sonderurlaubes für die Betreuung von schwer behinderten Kindern gemäß Art. 42, Absatz 5 des 

Legislativdekretes Nr. 151 vom 26.03.2001 zur Kenntnis gebracht. 

Mit Rundschreiben des INPDAP Nr. 31 vom 12.05.2004 wurden neue Weisungen in diesem 

Zusammenhang erteilt.  

Folgende Neuerungen sind zu beachten: 

1. die Bedingung der Feststellung der Behinderung seit mindestens 5 Jahren ist abgeschafft; 

2. der Zeitraum des Sonderurlaubes zählt nicht für das Dienstalter, die Abfertigung und den 

ordentlichen Urlaub, er zählt aber für die Pension und für das 13. Monatsgehalt; 

3. der Sonderurlaub kann den Geschwistern der behinderten Person, mit welcher sie 

zusammenleben, auch dann gewährt werden, wenn die Eltern nicht verstorben, aber selbst 

vollständig unfähig sind, die Betreuung des behinderten Kindes zu übernehmen; 

4. der Sonderurlaub steht auch für die Betreuung des schwer behinderten Ehepartners zu. 

Die restlichen Bestimmungen der Mitteilung vom 15.10.2004 behalten ihre Gültigkeit. 

Die bereits erstellten Maßnahmen sind im Sinne der obigen Ausführungen abzuändern (siehe 

Anlage). 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Frau Doris Fleischmann  Tel. 0471 417593,  

Frau Renate Hofer Tel. 0471 417594. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter 

 

 

Anlage 


